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RS OGH 1990/10/11 13Os100/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1990

Norm

StPO §317 Abs1

StPO §330 Abs2

StPO §345 Abs1 Z6

Rechtssatz

Allein daraus, daß eine Fragestellung den Geschwornen die im § 330 Abs 2 StPO vorgesehenen

Einschränkungsmöglichkeiten erö:net, kann sich ein Fehler der Fragestellung im Sinne des § 345 Abs 1 Z 6 StPO nicht

ergeben, sofern nur der maßgebliche Wortlaut der betre:enden Frage (an sich) eine Beantwortung mit Ja oder Nein

zuläßt.
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